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Erster Teil

Einführung und technische Grundlagen





§ 1 Einleitung

Seit Anbeginn der Zeit bedient der Mensch sich anderer Wesen und Objekte, um
sich seine Arbeit zu erleichtern. Wurden körperlich unliebsame Aufgaben an-
fangs vor allem auf Tiere oder andere Menschen (insbesondere Sklaven) dele-
giert, traten mit zunehmender Technisierung der Gesellschaft vermehrt Maschi-
nen an die Seite des Menschen. Heute bezeichnen wir die erste Massenproduk-
tion mithilfe von Maschinen und die Erfindung der Dampfmaschine 18. Jahr-
hundert als die erste industrielle Revolution.1 Die zweite industrielle Revolution
folgte Ende des 19. Jahrhunderts mit der fortschreitenden Automatisierung von
Fabrikationsstätten und der Fließbandfertigung, die es erstmals ermöglichte,
Waren in Rekordzeit zu produzieren.2 Die dritte industrielle Revolution wurde
durch die Erfindung der Computertechnologie geprägt.3 Mittlerweile befinden
wir uns inmitten der vierten industriellen Revolution, auch als „Industrie 4.0“
bezeichnet, deren Basis die „smarte“ digitale Vernetzung von Mensch und Ma-
schine darstellt, ermöglicht vor allem durch „intelligente Maschinen“, besser
bekannt als „künstliche Intelligenz“ (KI)4.5

So lange, wie der Mensch sich Objekten zur Arbeitserleichterung bedient, ist
er auch getrieben von der Vorstellung, er könne sich hierzu „künstliche Men-
schen“ erschaffen. Diese Vorstellung findet sich in verschiedenen Erzählungen
wieder, wie der Sage vom Golem und Homunkulus, der griechischen und römi-
schen Mythologie bis hin zu Frankensteins Monster.6 Mit der rasant fortschrei-
tenden technischen Entwicklung und der Erfindung von Computertechnologien,
hat diese Idee des „künstlichen Menschen“ und der Nachahmung menschlicher
Denkvorgänge seit dem 20. Jahrhundert neuen Aufschwung erfahren und scheint
inzwischen beinahe zum Greifen nah. Schon der Begriff der „künstlichen Intel-
ligenz“ scheint dabei zu implizieren, dass es möglich sein muss, die menschliche
Intelligenz künstlich nachzubilden möglicherweise in Zukunft sogar einen gänz-
lich „künstlichen Menschen“ auf digitaler Basis zu kreieren.

1 Hüther, in: Thimm/Bächle (Hrsg.), Die Maschine. Freund oder Feind?, S. 218 ff.
2 Hüther, in: Thimm/Bächle (Hrsg.), Die Maschine. Freund oder Feind?, S. 218 ff.
3 Hüther, in: Thimm/Bächle (Hrsg.), Die Maschine. Freund oder Feind?, S. 218 ff.
4 Englisch: artificial intelligence, kurz AI.
5 Vertiefend zur Industrie 4.0 Mayinger, S. 2 ff.
6 Nilsson, S. 3 ff.



4 § 1 Einleitung

Heute ist der Einzug von KI in unser tägliches Leben deutlich spürbar, sei es
durch Smartphones, Spracherkennungssysteme, personalisierte Empfehlungen
von Online-Plattformen, autonome Fahrassistenzsysteme bis zu hin zu intelli-
genten Industrierobotern. Es ist möglich, dass KI-Systeme selbstständig Verträge
schließen, mit dem Menschen in Kommunikation treten oder zur Ausführung
von Aufgaben und Handlungen eingesetzt werden, die bislang dem Menschen
vorbehalten waren. Spätestens seit dem medialen Aufsehen um Chat-GPT7 ist es
auch in der breiten Masse angekommen, wie „intelligent“ diese Systeme heute
bereits sind. Mit KI besteht erstmalig in der Geschichte neben dem Menschen ein
„Wesen“, das in der Lage ist, komplexe Probleme „intelligent“ zu lösen, selbst-
ständige Entscheidungen zu treffen und auf dieser Grundlage Handlungen ohne
menschliche Hilfe oder die Notwendigkeit menschlicher Anleitung auszuführen.
Es wundert daher nicht, dass dieser technologische Fortschritt zugleich begleitet
wird von einer Vielzahl komplexer Fragen zum Umgang mit diesen „intelligenten
Maschinen“, die nicht zuletzt auch ethische und soziokulturelle Herausforderun-
gen mit sich bringen.8

In den letzten Jahren haben sich vor allem die rechtlichen Debatten zum
Umgang mit KI-Systemen intensiviert. Besonderes Aufsehen erregte ein Vor-
schlag des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2017, einen „speziellen recht-
lichen Status für Roboter9 zu schaffen“, um damit „zumindest für die ausgeklü-

7 Siehe hierzu näher unter § 7 I.2.d)bb)(1).
8 Dazu näher unter § 7.
9 Im klassisch technischen Sinn versteht man unter Robotern grds. solche Maschinen, die

in der Lage sind, sich automatisch zu bewegen und auf Objekte einwirken zu können. Ent-
sprechend definiert der internationale ISO-Standard Roboter als „automatisch gesteuerten,
umprogrammierbaren, in drei oder mehr Achsen programmierbaren Mehrzweckmanipula-
tor, der entweder fest installiert oder auf einer mobilen Plattform befestigt werden kann, um
in Automatisierungsanwendungen in einer industriellen Umgebung eingesetzt zu werden.“
(DIN EN ISO 8373:2021, Roboter und Robotikgeräte). Um unter diese Definition zu fallen,
muss ein Roboter nicht zwangsläufig „intelligent“ sein. Erfasst werden vielmehr vor allem
einfache Industrieroboter, die bestimmte Bewegungsabläufe automatisiert vornehmen. In-
soweit kann ein Roboter KI-basiert sein, muss es aber nicht (siehe hierzu Haagen, S. 36;
Tencent Research Institute et al., S. 69). In der nicht-technischen und insb. juristischen Lite-
ratur wird der Begriff des Roboters demgegenüber weitgehend als Synonym zum Begriff der
KI verwendet und Roboter insoweit im Wesentlichen als KI-gesteuerte Maschinen bzw. eine
körperliche Manifestation von KI verstanden. Vgl. etwa Europäisches Parlament, Entschlie-
ßung vom 16. Februar 2017 mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Re-
gelungen im Bereich Robotik (2015/2103[INL]), Rn. B, wonach die Entschließung unter
anderem „in der Erwägung, dass die Menschheit mittlerweile an der Schwelle einer Ära steht,
in der immer ausgeklügeltere Roboter […] und sonstige Manifestationen Künstlicher Intelligenz
(„KI“) [Hervorhebungen nicht im Original] anscheinend nur darauf warten, eine neue in-
dustrielle Revolution zu entfesseln […]“, erging. Während eine KI als bloßer Algorithmus als
weitgehend körperlos oder allenfalls auf einem (nicht beweglichen) Computer physisch ma-
nifestiert betrachtet wird, macht den Roboter aus, dass er physisch handeln kann. Dieser
synonymen Begriffsverwendung wird auch für diese Arbeit gefolgt, wobei der Begriff des KI-
Systems dem des Roboters vorgezogen wird.
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geltsten autonomen Roboter ein Status als elektronische Person“ festzulegen.10

Damit fand eine vereinzelt bereits in der Literatur11 vertretene Ansicht, KI-Sys-
temen einen Rechtsstatus zuzuschreiben, der sie zu rechtlich handlungsfähigen
und haftbaren Akteuren im Rechtsverkehr werden lässt, auch politisches Auf-
sehen. Derzeit kennt das Recht nur die natürlichen und die juristischen Perso-
nen12 als rechtlich handlungsfähige Akteure, d.h. Akteure, die etwa wirksame
Willenserklärungen abgegeben, Partei eines Rechtsverhältnisses sein, klagen und
verklagt werden können. Sie werden auch als Rechtssubjekte bezeichnet.13 Ihnen
gegenüber stehen die Rechtsobjekte, die rechtlich nicht handlungsfähig sind und
somit als Nicht-Akteure nur Gegenstand von Rechtsverhältnissen sein, nicht
aber aktiv an solchen teilhaben können.14 Unzweifelhaft sind KI-Systeme derzeit
der letztgenannten Kategorie der Rechtsobjekte zuzuordnen. Der Vorschlag, ih-
nen einen „Rechtsstatus“ zuzuerkennen, statuiert mithin die Idee, dass neben die
natürliche und juristische Person künftig möglicherweise auch die „elektronische
Person“ als Rechtssubjekt treten könnte.

Erstmalig in unserer Geschichte würde mit der Anerkennung eines solchen
KI-Rechtssubjektes ein rein mechanisches „Ding“ vom Objekt zum Subjekt pro-
moviert werden. Unzweifelhaft würde dies einen Paradigmenwechsel für unsere
Rechtsordnung bedeuten, die bislang nur die natürlichen und juristischen Per-
sonen kennt. Manche Stimmen fürchten darüber hinaus aber gar eine Art an-
thropologische Abkehr, wenn neben dem einzelnen Menschen als natürliche Per-
son und menschlichen Kollektiven als juristische Person künftig auch bloße Ma-
schinen als Rechtssubjekte anerkannt werden sollten. Es lassen sich also, wie so
oft in der Diskussion um KI-Systeme, auch in der Diskussion um eine KI-Rechts-
subjektivität im Wesentlichen zwei Gruppen beobachten: Die einen, die in KI und
der „elektronischen Person“ große Chancen für die Zukunft und die Lösung
bestehender (Rechts-) Probleme sehen und die anderen, die eine Gefahr für die
Vormachtstellung des Menschen befürchten.15

Es liegt nah, dass die Wahrheit irgendwo zwischen diesen beiden Positionen
liegt. Diese Arbeit will den Gedanken einer „Rechtssubjektivität für Künstliche

10 Europäisches Parlament, Entschließung vom 16. Februar 2017 mit Empfehlungen an die
Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik (2015/2103[INL]), Rn. 59 f).
Hierzu näher unter § 3 III.

11 Vgl. hierzu etwa Wettig/Zehendner bereits 2004, siehe Wettig/Zehendner, Artificial In-
telligence and Law, S. 111 ff., Teubners Ausführungen bereits aus dem Jahr 2006, Teubner,
Zeitschrift für Rechtssoziologie 2006, Heft 1, S. 5 ff. oder Matthias Plädoyer für „Automaten
als Träger von Rechten“ aus dem Jahr 2010, Matthias, S. 1 ff. Auch – neben weiteren – Gruber,
in: Beck (Hrsg.), Jenseits von Mensch und Maschine, S. 133 ff. (2012); Schirmer, JZ 2016, 660
(2016); Günther, S. 1 ff. (2016). Siehe für einen Überblick der in der Literatur vertretenen
Meinungen insgesamt unter § 3 II.

12 Zu den teilrechtsfähigen Gesellschaften siehe unter § 4.
13 Siehe zu den Begriffen näher unter § 4.
14 MüKoBGB/Stresemann, § 90 Rn. 3.
15 Vgl. auch Gaede, S. 15 f.
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Intelligenz“ daher näher beleuchten und untersuchen, ob oder unter welchen
Voraussetzungen eine solche möglich erscheint und was es dabei zu beachten gilt.
Unerlässlich ist dafür ein gewisses technisches Grundverständnis, weshalb die
Arbeit mit einer Darstellung der Grundlagen der Künstlichen Intelligenz beginnt
(§ 2). Im Schwerpunkt der Arbeit wird sodann die Möglichkeit einer „elektroni-
schen Person“ untersucht. Nach einer Einführung in die Diskussion (§ 3) werden
hierfür insbesondere die grundlegenden Begriffe der Rechtssubjektivität, Rechts-
persönlichkeit und Rechtsfähigkeit näher beleuchtet (§ 4). Sodann werden par-
allele Statusdebatten (§ 5) sowie die geschichtliche Entwicklung des Rechtsden-
kens über Rechtspersönlichkeit (§ 6) betrachtet, um hieraus Schlüsse für die
Frage nach einem KI-Rechtsstatus ziehen zu können. Den Kern dieser Arbeit
bildet eine ausführliche Untersuchung der Gründe für die Zuerkennung einer
Rechtspersönlichkeit (§ 7), wobei rechtskulturelle Orientierungsmuster (§ 7 I.),
Wertvorstellungen (§ 7 II.) sowie Interessen- und Zweckmäßigkeitserwägungen
(§ 7 III.) untersucht werden. Abschließend werden zudem Fragen der Ausgestal-
tung und des „Inhalts“ einer hypothetischen KI-Rechtssubjektivität betrachtet
(§ 8). Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der gefundenen Ergebnisse
(§ 9) und Hauptthesen (§ 10) sowie einem abschließenden Fazit (§ 11).



§ 2 Was ist künstliche Intelligenz?

I. Geschichtliche Entwicklung

Der Begriff der „künstlichen Intelligenz“ wird auf John McCarthy und ein Re-
search Project am Dartmouth College in den 50er Jahren zurückgeführt.1

McCarthy setzte sich, wie viele andere, mit der Frage des menschlichen und
maschinellen Denkens auseinander und stellte mit einer Reihe weiterer bedeu-
tender Informatiker die These auf, dass der Prozess des Lernens sowie die Intel-
ligenz selbst so präzise heruntergebrochen und beschrieben werden könne, dass
eine Maschine sie imitieren könne.2 Damit war der Grundstein für eine intensive
KI-Forschung gelegt, wobei das Interesse an KI nach der Dartmouth Conference
schnell zu einem „Hype“ heranwuchs.3 Alsbald wurde versucht, Sprach- und
Suchprogramme zu entwickeln und hierbei die neuronalen Strukturen des
menschlichen Gehirns maschinell nachzubilden.4 Nachdem zunächst euphorisch
prophezeit wurde, dass KI binnen weniger Jahre menschliche Intelligenz simu-
lieren und menschliche Arbeit vollständig autonom verrichten könne, folgte je-
doch ebenso schnell die Ernüchterung, dass dieses Vorhaben wohl nicht oder
jedenfalls nicht in nächster Zukunft realisierbar sein würde.5

Ab den 80er Jahren fing man an, KI in Wettkämpfen gegen Menschen an-
treten zu lassen.6 Ein wesentlicher Meilenstein wurde 1997 gesetzt, als das
Schachprogramm Deep Blue den zu diesem Zeitpunkt amtierenden Schachwelt-
meister in einem Turnier besiegte.7 Was Ende der 90er Jahre noch für große Auf-
regung sorgte, ist heute Alltag; ähnliche Schachprogramme gibt es mittlerweile
für jedes Smartphone.8 Für weit weniger Überraschung sorgte daher im
Jahr 2016, dass das Programm AlphaGo Partien gegen Spitzenspieler im Brett-
spiel „Go“ gewann.9 Die Weiterentwicklung AlphaGoZero war sogar in der Lage,
sich die Spielstrategien ohne menschliches Zutun selbst beizubringen.10 Ab den

1 Leupold/Wiebe/Glossner/Baum, Teil 9.1 Rn. 7; Kaplan, S. 27.
2 Leupold/Wiebe/Glossner/Baum, Teil 9.1 Rn. 7; Kaplan, S. 27.
3 Gethmann et al., S. 14.
4 Seng, in: Bendel (Hrsg.), Handbuch Maschinenethik, S. 190 f.
5 Seng, in: Bendel (Hrsg.), Handbuch Maschinenethik, S. 189, 191.
6 Seng, in: Bendel (Hrsg.), Handbuch Maschinenethik, S. 193.
7 Kaplan, S. 58.
8 Kaplan, S. 58 f.
9 Kaplan, S. 61 f.
10 Ertel, S. 372.
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frühen 2000ern fing man an, in rasanter Geschwindigkeit große Erfolge auf dem
Gebiet der Objekterkennung zu erzielen, was vor allem dem sogenannten „Deep
Learning“11 zu verdanken ist.12 Hiermit wurde etwa der Möglichkeit von zuver-
lässigen Service-Robotern, autonomen Fahrzeugen oder medizinischen Dia-
gnose-KIs die Tür weiter geöffnet.13 Neuste Durchbrüche finden sich aber auch
auf kreativer Ebene: KI ist mittlerweile in der Lage, Kunst zu kreieren, Musik zu
komponieren oder Texte zu schreiben und sich hierbei so natürlich und „mensch-
lich“ auszudrücken, dass zum Teil kaum noch unterschieden werden kann, ob es
sich um Maschinenerzeugnisse oder das Ergebnis eines menschlichen Schaffens-
prozesses handelt.14

Insgesamt hat KI seit den 50er Jahren einen kaum vergleichbaren „Boom“
erlebt. Obwohl seit nicht einmal einem Jahrhundert an KI geforscht wird und die
wesentlichen Forschungssprünge nur wenige Jahre zurückliegen, ist KI aus un-
serem Alltag inzwischen kaum wegzudenken. Das Forschungsfeld hat die reine
Informatik längst verlassen und interdisziplinäre Zweige in die Medizin, Neu-
robiologie, Psychologie, Linguistik, und weitere Bereiche gebildet.15 Dabei gibt es
wohl kaum einen Bereich, der mit solch einer Geschwindigkeit wächst und eine
immer größere Relevanz im menschlichen Alltag einnimmt.

II. Begriff und technischer Hintergrund

1. (Keine) Begriffsdefinition

Doch was ist eigentlich „KI“? Obwohl die Geschichte der künstlichen Intelligenz
schon mehr als ein halbes Jahrhundert alt ist, hat sich bislang noch kein einheit-
liches Verständnis herausgebildet.16 Für Alan Turing machte es einen intelligenten
Computer aus, dass „ein Mensch nach einer gewissen Zeitspanne in freier Un-
terhaltung mit ihm nicht unterscheiden kann, ob es ein Mensch oder ein Com-
puter war.“17 Für den KI-Forscher Nils Nilsson ist künstliche Intelligenz die ma-
schinelle Fähigkeit, angemessen und mit Voraussicht in seiner Umgebung zu
agieren,18 für Marvin Minsky demgegenüber, dass Maschinen Dinge tun, für
deren Ausführung Menschen üblicher Weise Intelligenz bräuchten.19 Für John

11 Siehe dazu sogleich unter § 2 II.3.c).
12 Ertel, S. 13.
13 Ertel, S. 13.
14 Ertel, S. 333 ff.; Seng, in: Bendel (Hrsg.), Handbuch Maschinenethik, S. 194.
15 Ertel, S. 12.
16 Kaplan, S. 15.
17 Zitiert nach Puppe, in: Beck/Kusche/Valerius (Hrsg.), Digitalisierung, Automatisierung,

KI und Recht, S. 121.
18 Nilsson, Vorwort, S. xi.
19 Hoeren/Pinelli/Dorn, S. 17.
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McCarthy kam es darauf an, Maschinen zu entwickeln, die sich verhalten, als
verfügten sie über menschliche Intelligenz.20 Selbst Pioniere der KI-Forschung
haben mithin unterschiedliche Vorstellungen, was eine KI überhaupt ausmacht.

Folge dieser unterschiedlichen Vorstellungen ist auch, dass es bislang an einer
einheitlichen, bereichsübergreifenden und allseits anerkannten KI-Begriffsdefi-
nition fehlt. Im Kern handelt es sich – vereinfacht ausgedrückt – bei KI-Systemen
zwar um Computerprogramme, die Probleme „intelligent“ lösen sollen.21 Eine
Definition, die an die vermeintliche „Intelligenz“ dieser Systeme anknüpft, steht
jedoch vor der Hürde, dass auch Begriff und Verständnis der menschlichen In-
telligenz nicht zweifelsfrei geklärt sind.22 Um diese Schwierigkeiten zu umgehen,
wird teilweise versucht, KI stattdessen über ihre technischen Komponenten zu
definieren und hierzu insbesondere auf das maschinelle Lernen abgestellt.23 Al-
lerdings gibt es auch nicht „die eine“ technische KI-Komponente, die als Defi-
nitionsgrundlage herangezogen werden könnte.24 Hinzu tritt, dass KI-Techno-
logien sich ständig weiterentwickeln und neue Forschungsergebnisse gewonnen
werden, was einer statischen Definition grundsätzlich entgegensteht.

Zuletzt hat der EU-Gesetzgeber versucht, den KI-Begriff im Rahmen der
kürzlich erlassenen Europäischen KI-Verordnung (KI-VO)25 juristisch greifbar
zu machen. KI wird in Art. 3 Nr. 1 KI-VO nun definiert als:

„[…] ein maschinengestütztes System, das für einen in unterschiedlichem Grade autono-
men Betrieb ausgelegt ist und das nach seiner Betriebsaufnahme anpassungsfähig sein
kann und das aus den erhaltenen Eingaben für explizite oder implizite Ziele ableitet, wie
Ausgaben wie etwa Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erstellt
werden, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können“.

Die wesentlichen Elemente, die nach dieser Definition eine KI ausmachen, sind
demnach Maschinengestütztheit, Autonomie,26 gegebenenfalls Anpassungsfä-
higkeit sowie die Fähigkeit, aus erhaltenen Eingaben (Input) Ausgaben (Output)
ableiten zu können. Ob diese Definition Klarheit bringen kann, was „schon“ KI
und „noch“ Software ist, bleibt fraglich. Schließlich ist auch herkömmliche Soft-
ware maschinengestützt und fähig, aus Input Output zu erzeugen, sodass es sich
bei der zweiten Satzhälfte der Definition im Wesentlichen um eine Leerformel
handeln dürfte.27 Auch, dass ein KI-System nach seiner Betriebsaufnahme an-

20 Kaplan, S. 15.
21 Gethmann et al., S. 17.
22 Haagen, S. 58; Seng, in: Bendel (Hrsg.), Handbuch Maschinenethik, S. 186; Hütter, in:

Christaller/Decker (Hrsg.), Robotik, S. 74 ff. Siehe hierzu unter § 2 IV.
23 Vgl. etwa den Definitionsvorschlag der Europäischen Kommission im Entwurf der

KI-VO, Europäische Kommission, Vorschlag für ein Gesetz über Künstliche Intelligenz,
COM(2021) 206 final, Art. 3 Nr. 1 i.V.m. Anhang I.

24 Vgl. Übersicht in Gethmann et al., S. 17.
25 Verordnung zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz ([EU]

2024/1689).
26 Zum Autonomiebegriff sogleich unter § 2 II.2.a).
27 Bomhard/Merkle, RDi 2021, 276 (277).
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passungsfähig sein kann, womit auf adaptive, weiterlernende Systeme Bezug ge-
nommen wird, hilft als Abgrenzungskriterium nicht wesentlich weiter, solange es
sich nicht um eine Muss-Anforderung handelt. Als wesentliches Merkmal bleibt
damit die Auslegung des Systems „für einen in unterschiedlichem Grade auto-
nomen Betrieb“, wobei sich Erwägungsgrund 12 der Verordnung entnehmen
lässt, dass hiermit die Fähigkeit gemeint ist, bis zu einem gewissen Grad unab-
hängig von menschlichem Zutun agieren und ohne menschliches Eingreifen ar-
beiten zu können. Wo hier die konkreten Grenzen zu ziehen sind, bleibt aber
fraglich, insbesondere, da letztlich auch herkömmliche Software „bis zu einem
gewissen Grad“ ohne menschliches Zutun zu arbeiten vermag. Zurecht ist die KI-
Definition der KI-VO daher Kritik ausgesetzt.28 Von ihren Definitionsschwierig-
keiten abgesehen bleibt es zudem abzuwarten, ob sich die KI-Definition in
Art. 3 Nr. 1 KI-VO künftig überhaupt außerhalb des Anwendungsbereichs der
Verordnung und fachbereichsübergreifend etablieren wird.

Konsequenz einer bislang fehlenden einheitlichen Begriffsdefinition ist, dass
der KI-Begriff heute beinahe schon inflationär verwendet wird. Dies nicht zuletzt
deshalb, weil er mit Fortschritt und Innovation assoziiert wird. Vielfach hat der
Begriff KI daher eine vorwiegend rhetorische Bedeutung angenommen, der dazu
dient, Technologien oder Systeme als modern, fortschrittlich und „smart“ dar-
zustellen. Dabei lässt sich die Bezeichnung weder nach unten noch nach oben
sinnvoll eingrenzen. Ein herkömmlicher E-Mail-Spamfilter kann genauso als
„KI“ bezeichnet werden, wie ein hochentwickelter humanoider Roboter. Das
wiederum kann zu unterschiedlichen Erwartungshaltungen und Missverständ-
nissen führen, wenn über „KI“ gesprochen wird.

2. Technischer Hintergrund

In Ermangelung einer einheitlichen begrifflichen Definition ist ein gewisses tech-
nisches Grundverständnis unumgänglich, um zu verstehen, was sich hinter dem
Begriff der „KI“ verbirgt. Nachfolgend soll daher ein kurzer Überblick über die
wichtigsten technischen Begriffe und grundlegenden KI-Bestandteile gegeben
werden.

28 Kritisch etwa Wendehorst/Nessler/Aufreiter/Aichinger, MMR 2024, 605 (610), die zu-
gleich den Versuch einer Systematisierung der Definition anhand eines „Drei-Faktor-Ansat-
zes“ wagen, der an der Rolle von Daten oder domänenspezifischem Fachwissen bei der
Entwicklung, der Rolle zielorientierter Optimierung bei der Anwendung und dem Ausmaß
formaler Unbestimmtheit bei den Ausgaben ansetzt. Letztlich muss die KI-Definition in
Art. 3 Nr. 1 KI-VO für den Anwendungsbereich der Verordnung vor allem anhand ihrer
Erwägungsgründe und den hinter der Verordnung stehenden Regulierungsgedanken ermit-
telt werden. Die KI-VO will keine „herkömmliche“ Software oder Programmieransätze re-
gulieren und sich nicht auf Systeme beziehen, die auf ausschließlich von Menschen definierten
Regeln für das automatische Ausführen von Operationen beruhen (Erwägungsgrund 12). Die
Kommission ist damit beauftragt worden, Leitlinien für die Anwendung der KI-Definition zu
entwickeln (Art. 96 Abs. 1 lit. f KI-VO).
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